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Beratungsgegenstand: 
Bebauungsplan "Pilgrim" / 29. Änderung des FNP - Aufstellungsbeschluss 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 

 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Pilgrim“ sowie die 29. Änderung des FNP gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu beschließen.  
 
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
 
BauGB, BauNVO, § 41 GO, Zuständigkeitsregelung des Rates 
 
 
III. Sachverhalt: 
 
Die Brachfläche der ehem. Ziegelei Pilgrim ist bereits seit längerer Zeit Gegenstand der Lüdinghauser 
Stadtentwicklung. Zurückliegende Ansätze der Entwicklung und bauleitplanerischen Fassung der 
Fläche konnten leider nicht erfolgreich angeschlossen werden. Gleichwohl hat sich die räumliche 
Prominenz und Potenzialeignung des rund 36.000 m² Areals nicht geändert, sodass eine 
Revitalisierung hier weiterhin dringend angezeigt ist. 
 
In den vergangenen Monaten hat die Stadtverwaltung intensive Gespräche mit den Eigentümern 
geführt und versucht, auf eine umsetzungsfähige Akteurskonstellation hinzuwirken. Ziel der 
städtebaulichen Entwicklung ist die Schaffung eines gemischten Wohnquartiers, welches neben 
Wohngebäuden in Ein- und Zweifamilienhäusern auch einige rein gewerblich genutzte Flächen 
umfasst. Ein kundenorientierter oder gar großflächiger Einzelhandel soll aufgrund der isolierten Lage 
des Gebiets und dem Schutzgedanken der zentralen Versorgungsbereiche nicht zum 
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Nutzungsspektrum zählen - kleinflächige Läden zur direkten Versorgung des Quartiers liefen 
dieser Zielsetzung dabei nicht entgegen.  
 
Die städtebauliche Zonierung der unterschiedlichen Nutzungen ist dem beiliegenden Rahmenplan zu 
entnehmen (siehe Anhang). Dieser soll auch als Grundlage für die Festsetzungen des zu erstellenden 
Bebauungsplans dienen. Die tatsächliche Ausdehnung eines Allgemeinen Wohngebiets gem. § 4 
BauNVO in Richtung Nord hängt dabei von den Schallimmissionen des Verkehrs auf die Fläche ab, die 
derzeit durch ein Fachbüro (normec uppenkamp) konkret berechnet werden.  
 
Neben dem Immissionsschutz konnten im Vorfeld bereits Fragen des Rückbaus und des Bodenschutzes 
geklärt werden. Aufgrund der vormaligen Nutzung der Fläche als Ziegelei wurde der Boden durch das 
Büro terra consult ausführlich beprobt und begutachtet. Die vorliegenden Ergebnisse wurden mit der 
Unteren Bodenbehörde des Kreises besprochen und zeigen keine grundsätzlichen Hindernisse für den 
Rückbau und die Umnutzung der Liegenschaft.  
 
Darüber hinaus sind im Bauleitplanverfahren die Themen des Artenschutzes und des Ausgleichs zu 
bearbeiten. Auch die Frage der Erschließung bzw. der Anbindung an die Bundesstraße wird vertiefend 
betrachtet und umsetzungsreif vorbereitet. 
 
Mit dem hier zu fassenden Aufstellungsbeschluss soll ein bedeutsames Verfahren unter neuen 
Vorzeichen gestartet werden, an dessen Ende die lang erwartete und oft angestoßene Entwicklung 
der Brache Pilgrim zu einem modernen und marktgängigen Quartier vollzogen wird. 
 
Verfahrensstand 

 
 
Lage im Stadtgebiet 

 
 
Städtebaulicher Rahmenplan Pilgrim (Wolters + Partner) 
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Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Pilgrim“ und der 29. Änderung des FNP 

 
 
 
 
 
 
V. Anlagen: 
 
- Städtebaulicher Rahmenplan „Pilgrim“ (Wolters + Partner, Coesfeld) 
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